
lieh erläutert werden. Dabei haben sich in schwierigen 
Fällen persönliche Aussprachen oder eine enge Zusam
menarbeit mit dem Betrieb des säumigen Schuldners als 
besonders wirksam erwiesen.
Ist ein Schuldner nicht in der Lage, die Zahlung sofort 
in voller Höhe zu leisten, so kann nach § 2 Abs. 2 der 
VO Stundung bzw. ratenweise Tilgung auf der Grund
lage der hierfür geltenden Rechtsvorschriften1 2 bewilligt 
werden. Dazu müssen die gesetzlich festgelegten Voraus
setzungen vorliegen, und der Schuldner muß einen ent
sprechenden Antrag stellen.
Die zwangsweise Durchsetzung von Geldforderungen 
der Staatsorgane und staatlichen Einrichtungen mit 
Hilfe von Vollstreckungsmaßnahmen ist in der Regel 
nur erforderlich, wenn Schuldner im Einzelfall ihren 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Staat böswillig 
nicht nachkommen und sich dadurch auf Kosten der 
Gesellschaft persönliche Vorteile verschaffen wollen.

Zum Geltungsbereich der Verordnung

Die Verordnung gilt für die Vollstreckung wegen aller 
Geldforderungen, die in § 4 der VO oder in anderen 
Rechtsvorschriften festgelegt sind und die den Staats
organen und staatlichen Einrichtungen gegenüber Bür
gern, Betrieben der privaten Wirtschaft und juristischen 
Personen außerhalb des Bereichs der sozialistischen 
Wirtschaft zustehen. Die gesamte sozialistische Wirt
schaft und die Betriebe mit staatlicher Beteiligung 
werden vom Geltungsbereich der VO nicht erfaßt. Da
gegen gilt sie aber für private Komplementäre oder 
Kommanditisten der Betriebe mit staatlicher Beteili
gung hinsichtlich solcher Geldforderungen, die sie als 
Bürger gegenüber den Staatsorganen und staatlichen 
Einrichtungen zu erfüllen haben.
Nach § 1 Abs. 2 der VO werden die Bestimmungen über 
die Vollstreckung wegen Geldforderungen aus Entschei
dungen bzw. Festsetzungen der Gerichte und Staatlichen 
Notariate nicht berührt. Für die Vollstreckung wegen 
dieser Forderungen sind nach wie vor die Vollstrek- 
kungsorgane der Gerichte auf der Grundlage der ZPO 
zuständig. Das betrifft insbesondere Geldforderungen 
aus Zivil- und Arbeitsrechtsverhältnissen sowie aus 
Festsetzungen von Kosten und Gebühren der Gerichte 
und Staatlichen Notariate, von gerichtlichen Ordnungs
strafen usw.
Wegen einiger Geldforderungen aus Festsetzungen der 
Gerichte ist jedoch die Vollstreckung auf der Grund
lage der VO vom 6. Dezember 1968 festgelegt worden. 
Das betrifft insbesondere die im Strafverfahren nach 
§ 170 StGB wegen Verletzung von Preisbestimmungen 
verfügte Einziehung von Mehrerlösen (§ 4 Abs. 1 Ziff. 6 
der VO) sowie den Wertersatz, der an di.e Stelle eines im 
Strafverfahren eingezogenen Gegenstandes tritt (§ 4 
Abs. 1 Ziff. 10 der VO)-.
Geldforderungen, die sich aus der Tätigkeit des Staat
lichen Vertragsgerichts ergeben, werden vom Geltungs
bereich der VO erfaßt, soweit für deren zwangsweise 
Durchsetzung keine speziellen Rechtsvorschriften beste
hen. Die durch das Staatliche Vertragsgericht ausgespro
chenen Ordnungsstrafen und Zwangsgelder sowie die 
Kosten und Auslagen des Staatlichen Vertragsgerichts 
sind vollstreckbar (§ 4 Abs. 1 Ziff. 4 und 5). Für die 
Vollstreckung wegen Geldforderungen, die sich aus den

1 Vgl. § 127 Abgabenordnung sowie die АО über Stundung, 
Erlaß, 'Niederschlagung und Ausbuchung von Forderungen 
des Staatshaushalts vom 28. September 1956 (GBl. S. 1168).
2 Vgl. § 56 StGB, § 339 Abs. 1 Ziff. 2 StPO in Verbindung mit 
§ 35 der 1. DB zur StPO, Ziff. 3 der Gemeinsamen Anweisung 
Nr. 2 des Ministers der Justiz und des Präsidenten des Ober
sten Gerichts vom 17. März 1969 zur Arbeitsweise der Gerichte 
bei der Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen in Straf
sachen (Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums der 
Justiz 1969, Heft 5/6, S. 16).

Entscheidungen über Streitfälle bei_ der Gestaltung und 
Erfüllung von Wirtschaftsverträgen im Schiedsverfah
ren ergeben, gelten die Bestimmungen der §§ 45 bis 47 
der VO über die Aufgaben und die Arbeitsweise des 
Staatlichen Vertragsgerichts vom 18. April 1963 (GBl. II
S. 293).
In § 4 Abs. 1 der VO sind die vollstreckbaren Geldfor
derungen in Gruppen zusammengefaßt. Es sind:
— Steuern, Abgaben, Bodennutzungsgebühren, Zölle 

und andere gesetzlich festgelegte Abführungen an 
den Staatshaushalt;

— Kurtaxen, staatliche Gebühren und Gebühren der 
Deutschen Post;

— Beiträge zu Pflichtversicherungen;
— Ordnungsstrafen und ähnliche Geldleistungen;
— Kosten und Auslagen der Staatsorgane und staat

lichen Einrichtungen, soweit sie zu erstatten sind;
— Mehrerlöse aus Preisüberschreitungen; "
— Forderungen aus Rückzahlungsverpflichtungen ge

genüber dem Staatshaushalt, Wertersatzforderun
gen und Forderungen aus der Ersatzvornahme von 
Leistungen;

— Zinsen und Zuschläge sowie Mahn- und Vollstrek- 
kungsgebühren zu den vorstehenden Geldforde
rungen.

Bei den vollstreckbaren Geldforderungen nach § 4 Abs. 1 
handelt es sich durchweg um solche Forderungen, die 
nach den bis zum Jahre 1968 geltenden Bestimmungen 
auf dem Verwaltungswege vollstreckbar waren; der bis
herige Geltungsbereich wurde also nicht erweitert.
Außer den in § 4 Abs. 1 oder in anderen Rechtsvorschrif
ten festgelegten Geldforderungen der Staatsorgane und 
staatlichen Einrichtungen können weitere Geldforderun
gen auf der Grundlage der VO nur vollstreckt werden, 
wenn dies in allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften 
ausdrücklich festgelegt ist (§ 4 Abs. 1 Ziff. 11 der VO) 
oder wenn der Minister der Finanzen deren Vollstreck
barkeit nach dieser Verordnung erklärt (§ 4 Abs. 2 der 
VO). Derartige Festlegungen des Ministers der Finan
zen können z. B. im Einzelfall erforderlich sein, soweit 
gesellschaftlichen Organisationen staatliche Aufgaben 
übertragen worden sind und zur Durchführung dieser 
Aufgaben oder zur Durchsetzung ihrer Entscheidungen 
das Recht, Vollstreckungsanträge stellen zu können, un
erläßlich ist. Das betrifft insbesondere die Vollstreck
barkeit von Ordnungsstrafen, die durch die Leiter ge
werkschaftlicher Arbeitsschutzinspektionen nach § 32 
ASchVO i. d. F. der Ziff. 40 der Anlage 1 zur Anpas
sungsverordnung vom 13. Juni 1968 (GBl. II S. 363) 
ausgesprochen werden, sowie die durch die Industrie- 
und Handelskammern sowie die Handwerkskammern zu 
erhebenden Beiträge gemäß der Anweisung des Mini
sters der Finanzen Nr. 9 vom 27. Juni 1969.
Soweit sich im Einzelfall Zweifel hinsichtlich der Voll
streckbarkeit bestimmter Geldforderungen ergeben, ist 
generell davon auszugehen, daß alle Forderungen, die 
der Entscheidung durch ein Gericht unterliegen, nicht 
den vollstreckbaren Geldfofderungen nach § 4 Abs. 1 
der VO zugerechnet werden können. Dazu folgende Bei
spiele:
Zu den staatlichen Verwaltungsgebühren und zu den 
Gebühren für die Benutzung von Anlagen, für die An
erkennung, die Gestattung sowie für sonstige Leistun
gen der Staatsorgane und staatlichen Einrichtungen nach 
§ 4 Abs. 1 Ziff. 2 der VO gehören nur die in allgemein 
verbindlichen Rechtsvorschriften festgelegten staatlichen 
Gebühren sowie die Gebühren, die von den Räten der « 
Städte und Gemeinden auf der Grundlage von Ortssat
zungen oder Beschlüssen der örtlichen Volksvertretun
gen erhoben werden. Nicht zu diesen Gebühren gehören 
dagegen sonstige Entgelte für Leistungen der Staatsor-
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